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Werkvertrag, | Vertragsrecht

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_613/2021 Urteil
vom 14. Dezember 2021 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss,
präsidierendes Mitglied, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________,
Beschwerdeführer, gegen B.________, vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Weber,
Beschwerdegegnerin. Gegenstand Werkvertrag, Beschwerde gegen den Entscheid des
Obergerichts des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, vom 26. Oktober 2021
(ZOR.2021.53). In Erwägung, dass das Bezirksgericht Laufenburg den Beschwerdeführer
mit Urteil vom 9. August 2021 in teilweiser Gutheissung der Klage der
Beschwerdegegnerin verpflichtete, dieser Fr. 35'000.-- nebst Zins zu 5 % seit dem 3. April
2020 zu bezahlen; dass der Beschwerdeführer dagegen mit E-Mail vom 19. September 2021
und schriftlicher Eingabe vom 17. September 2021 beim Obergericht des Kantons Aargau
Berufung erhob; dass die schriftliche Eingabe am 20. September 2021 im Ausland der Post
aufgegeben und am 21. September 2021 der schweizerischen Post übergeben wurde; dass
das Obergericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 26. Oktober 2021 auf die Berufung
nicht eintrat; dass der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 24. November 2021
(Postaufgabe am 26. November 2021) an das Obergericht gelangte, welches diese dem
Bundesgericht mit Schreiben vom 30. November 2021 in Anwendung von Art. 48 Abs. 3
Satz 2 BGG übermittelte; dass aus dieser Eingabe nicht klar hervorgeht, ob der
Beschwerdeführer damit gegen den Entscheid des Obergerichts vom 26. Oktober 2021
beim Bundesgericht Beschwerde erheben will; dass dies indessen offen bleiben kann, da auf
die vorliegende (allfällige) Beschwerde aus den nachfolgend darzulegenden Gründen ohne
Weiterungen nicht einzutreten ist und auf die Erhebung von Gerichtskosten und die
Zusprechung einer Parteientschädigung zugunsten der Gegenpartei verzichtet werden kann;
dass in den Rechtsmitteln an das Bundesgericht unter Bezugnahme auf die Erwägungen des
angefochtenen Entscheids dargelegt werden muss, welche Rechte der beschwerdeführenden
Partei durch das kantonale Gericht verletzt worden sind ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), wobei eine
allfällige Verletzung der bundesrechtlichen Grundrechte oder kantonaler
verfassungsmässiger Rechte vom Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft wird,
sondern nur dann, wenn entsprechende Rügen in der Beschwerdeschrift ausdrücklich
erhoben und detailliert begründet werden ( Art. 106 Abs. 2 BGG ); dass die Vorinstanz auf



die Berufung des Beschwerdeführers nicht eintrat, weil zum einen die schriftlich auf dem
Postweg eingereichte Berufungseingabe erst am 21. September 2021 und damit einen Tag
nach Ablauf der Berufungsfrist der schweizerischen Post übergeben und damit verspätet
eingereicht worden sei und weil zum anderen die am 19. September 2021 per normalem
E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur ans Obergericht gesandte Eingabe den
gesetzlichen Formvorschriften an eine Berufungserklärung nicht genüge und sich unter den
vorliegend gegebenen Umständen die Ansetzung einer Nachfrist zur Behebung des
Formmangels erübrige; dass die Eingabe des Beschwerdeführers vom 24./26. November
2021 keine sachdienliche Begründung enthält, in welcher er darlegen würde, welche Rechte
die Vorinstanz inwiefern verletzt haben soll, indem sie mit diesen Erwägungen auf seine
Berufung nicht eintrat; dass somit auf die vorliegende (allfällige) Beschwerde im Verfahren
nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten ist, da sie offensichtlich keine
hinreichende Begründung enthält; dass unter den gegebenen Umständen auf die Erhebung
von Gerichtskosten zu verzichten ist (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG); dass die
Beschwerdegegnerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung hat, da ihr aus dem
bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2 BGG );
erkennt das präsidierende Mitglied: 1. Auf die (allfällige) Beschwerde wird nicht
eingetreten. 2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben und es wird keine
Parteientschädigung gesprochen. 3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht
des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 14.
Dezember 2021 Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts Das präsidierende Mitglied: Kiss Der Gerichtsschreiber: Widmer
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